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V-I (Mitwirkung Zu Delikteines Minderjährigen. Zwischen
der Famıilie Lehmann un dem Ortspfarrer hestand VO jeher
keın Verhältnis Da wollte das Unglück, daß dıe eunNn-

zehnjährıige Tochter des Lehmann, die Großstadt
Dienst Wafl, andere mstande kam In heiliger LEintrüstung
mMac er der Pfarrer dem Lehmann dıe heftigsten Vorwürlie.
aruper wIird dieser emMpOrt daß eteuer das CeI-
wartende iınd protestantisch taufen I lassen ach CINISECN
Lagen besucht Tochter der Großstadt 1eselbe hat

eIN Verhältnis protestantischen Herrn.. Vorläufig
zönnen S1e Z WT einander noch N1IC heıraten. qa her S16 1aben
einander die he fest versprochen, un: WAar miıit katholischer
i1rauung ıund katholischer Kindererziehung. eLZ aher etiz
der ater lange Tochter auf, hıs S16 siıch entschhießt,
das ZUuU erwartende Kind protestantisch. tauten AT lJassen nd
nachher _ e1LINE protestantische JIrauung einzugehen. achdenm
das Kınd geboren IST, wIrd S auch protestantısch getauift. ald
nachher ahbher stirht Mutter un ind Herr Lehmann betrachtet
d1ieses qls ‚offenkundige Strafe Gottes un wıird adurch CT -

schüttert, daß sıch mıt Sött wıeder aqussöhnen ıll
Nun frägt sich aber, welche Zensuren ] sich ZUGEZOGEN halt
Um sehen, welche Strafen He ater siıch ZUgEZOSCNH

Hal, muß INan zunächst untersuchen, weilche Straten sıch dıe
Jochter ZUgeZOgEN hat S1e nat Ja dıe Delikte ausgelührt, der
Vater aber hat S1C dazu veranlaßt Nun aber verfällt nach
Can 93 derjenige, der andern ZU Jehlikt veranlaßt hat,
derselben: Strafe IDLEC der äter, vorausgesetzt, dal} ohne ıh das
Jelikt Nn1C egangen worden WT eLiztere Voraussetzung
aber trıfft. ı Fall für den ater des adchenssıcher
lı qlso reifenıh auch cQeselhben Strafen

V elche Strafen reffen also dadas Mädchen? Es wollte CH1E
u he ein’geh<_en VOTLT akatholischen _Religionsdiener. Auf
Kiıngehung olchen Ehe ist. aber &28  S 2319, T, 10 dıe
lem Ordinarius vorbehaltene Exkommunikation gesetzt Durch
des Mannes irühzeıtigen Tod abher wurde das Mädchen der
Ausführung sSseEeINESs orhabens gehindert. achdem eben aNngeE-
gebenen Kanon steht aber che kE xkommunıkatıion nicht aut dem
Vorsatz, - sondern quft der Eat Infolgedessen. Zz1e€ siıch auch
das Mädchen dıe w xkommunikation NC Z.denn 1 Cal 292928
heißt 6S aqausdrücklich „Die VO Gesetze estimmteStrafe wiırd
1UT inkurriert, WENN das Delikt VOo  racht wurde SCHIECHN 9anNzZeCN
Umfange nach, WIC durchen Wortlaut des (Gesetzes:
gegehben ist“ Wenn qaher das Mädchen sıch dıe Strafe N1IC
Z1e dann auch N1IC der aqater.

Ferner nat qaber auch.das adchen SECE11N iınd protestantisch
taufen lassen. Hiıerauf ist ach Can 2519; S 1: 30 ebenfalls die
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dem Ordinarıus reservierteExkommunikationgesetzt. Bei der
Feststellung:aber, ob das Mädchen sich dieseExkommunikation
ZugeZz0ogenN habe, darf eın kleines Wörtchen nicht übersehen
werden,.as ] der ‚.betreffenden Strafbestimmung Sste  » nämlich
„scienter “ „wissentlich“. Wasfüreıne Wirkung aber dieses
kleine Wörtchen hat,sagtun  N Cal2029 2 welchem es

el „Wenni ((esetze Worte stehenW1e praesumpserI1t,.
fueriıt, scıenter . 4 9Bn:entschuldigt jede Verminderung '

der Zurechnungsfähigkeit, se1l auf Seite des Verstandes, sel
auteıte des Willens, -von den Strafen 1egU be1l

dem."neunzehnjährigen Mädchen unseremFalle e1InNne Ver-
minderung. der Zurechnungsfähigkeit OT 72 Die Antwort:-gıbt
CQa: 2204; der sagt »”»  € nıchts anderes test, ' dann vermindert.
dıe‚ Minderjährigkeit dieZurechnungsfähigkeit, und ZWAFLF

s mehr, J6 mehr:- S16 sıch der Kindheit nähert.“vInunserem
Falle enWIT. mteiner Minderjährigen tun, ennach
Can 8Ö, ıst e1INe Person, dıe das D4 Lebensjahrvollendet
hat, volhährıg, vorher wird _ sıe minderjJährıg genanntDaß
vorliegenden die Minderjährigkeit entgegen der allge-
1IHNeE1INEN Annahme dıe Zurechnungsfähigkeit nicht vermindere,
ist unbewiliesen. Allerdings 1ıst.dasMädchen nıcht mehr der
In  eit, sondern der Volljährigkeit:sehr ahe hber trotzdem
muß 1a ll hei ıhm nachS 29204 wenigstens e1INe kleine Ver-
minderung der Zurechnungsfähigkeit annehmen.: Da aberach
A 2229 jede Verminderung der Zurechnungsfähigkeit

VOoO  S den Strafen entschuldigt, entschuldigtauch.eine
kleine Vermminderung Jolglich. wird Ina  am} mussen, das
Mädchenhabe siıch auch dtiese Strafe NC ZUgeEZOgEN.

Aber verfällt.NUH ıhrValter der. entsprechenden Strafe?er
chon einmal erwähnte. Caln DDsagt, daß diejenigen,dıie e1  S

Delikt veranlaßtaben,derselbenStrafe wverfallen.W1e derater
selbst Der TFäter, d Mädchen, aber ver1a WI1e eben gezeigt,
keiner Straie; also auch NCder Vater

egen:diese Lösun sfräubt sich allerdings : etwa unwill-
kürlich. natürliches Empfinden.-Man ist versucht, den

29231 näher anzuschauen und überlegen, ob enn
keine andere Deutung zulasse. In diesemKanon:el a  O,

aßdie Mitwirkenden derselhben Strafe verfallenW1e6 deraupt-
atier ber muß denn der Ausdruck „derselben-St tat-

äachlich verstanden werden, daß heißt„derselben Strafe;
die sich der ater Ffatsächlich zuzieht“, könnte nicht auch
heißen:„derselben Strafe, dıe der gLier sıch zuziehen würde,

nıcht gerade WEDEN Sanz besonderer Umstände:ol

ihr befreit. würde“ 2 eW1 könnte an h der <anonauch
verstanden werden. 1Da aber OM Cal 19 ndsagt: “ Strafi-

Man muß also denSESELZE . sind trıkte interpretieren.-



Sinn 9937 te N, CNg Is lich
ıst daß ortla ebe noch wahr bleib bt siche
iıchaber: nochel en ganzuten Sinn,wenn denKano

vers ht da sagt DieMitwirkenden erfallen de]
selbenStrafe,dıe siıch. der Täter tatsächlic uzıch
übrigens der kirchliche Gesetzgeber denor ut diese
Kanons nlich NSgefaßt hat ergibt sıch aus dem ittelba
vorhe henden Can.,.2230, elchem €l Diejenigenwelche dasReifealternochN1C erreicht hab sınd von de
Strafen S, entschuldigt Habenabersolche, das elfe-
erCFT ch haben,Zu Deliktemitgewirktnach den Norme
VONCah. d bis_ D dannverfallen tztere der
Gesetze festgesetztenStrafe.“ Diese etztere abe
Ware völlig‘ überflüssig, WeEeNnndiPuberes:schon. ınfolge- de
allgemeinen Regel,dıesofort folgenden Kanon aufgestellwird, der. Gesetze genann Strafe verfallenwürden.

cheAber gerade aus dem Umstande, daß diejenigemıtdenImpuberes Delikte ı der angegebenen Weis SEL Ar ®mitwirken; der i Gesetzevorgesehenen Strafeverfallen, onnn
amliejemand - e1iInNne NECUE.Schwierigkeit- bilden. Er könnte E  Z  S  EWenndiejenigen, cdiemiıt den mpubere ine

Delikte mitwirken,der.entsprechenden trafeverfalle ann
Mu Ina  — doch analog sagen,daß die ch be eNeEN e1IN-
trıfft, diemıiıt Minderjährigen, _ die bereits das Reifealte
reichtaben, Delikte ıtwıirken ber der Eınwand
übersieht Can dersagt: Wenn bestimmten

eın ausdrücklichesGesetz fehlt dann soll
nach den Geset, C richten die fü ähnlichen all erlassen
wurden; eiıne Ausnahme findet sta ch Straf:
bestimmungenhandelt.“

StrafeDemnach ist. 1so be1 Verhängung ede Ana-
10gle ausgeschlos:SCH.Nulla pOe€ SIn gCSol daher
zuständige Irc liche utorıla Von 929231 keine extensive

Inrklärunggıbt,MuINa  SN, daßdiejenıgen, dıe
Jährigen, chedas RKReifealte übersc ten haben; z em
Delikte mitwirken, di« GesetzeTestgelegten Strafen N1IC
inkurriere CIl die inderjährigen « selben nicht inkurriere

Herr sich demn ach Exkommunitikattio
<UGgEZOGEN. Wıeebe der weltLliche Richt cdie kommen
kann, TOLZ nersten Widerstrebens 1n gerıebenenVerbrecher freispre MUSSCH, weil die esetzlichen Handhaben SCINer rurteilung fehlenS ann. auch der ATe
liche Richter- maanNnnlııc handelnMUSsenN:

ünster(Westf DrHeriber Jone () M A


